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Zuweisung der Mandate

Anlage 10

Wahlkommission

Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden der Wahlkommission zu unterfertigen.

Hochschülerinnen- und
Hochschülerschaftswahlen   . . . .

und der durchgeführten LosentscheidungAuf Grund des Wahlergebnisses

werden den nachstehenden wahlwerbenden Gruppen folgende Mandate zugewiesen:

für die Universitätsvertretung der Studierenden an der 

Wahlzahl

Zahl der abgegebenen gültigen Stimmen

Zahl der zu vergebenden Mandate

Bezeichnung der Universität

Bezeichnung der wahlwerbenden Gruppe gegebenenfalls
Kurzbezeichnung Zahl der Mandate in Worten

BGBl. II - Ausgegeben am 8. April 2005 - Nr. 91 1 von 1

www.ris.bka.gv.at


